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Vielfach wird aufseiten der Leasing-
Nehmer angenommen, der Anspruch 
auf Vollamortisation der Finanzie-
rungskosten bei einem Leasing-Ver-
trag sei eben auf die volle Amorti-
sation der Finanzierungskosten 
zuzüglich des kalkulierten Gewinns 
begrenzt. Hier gilt es zu unterscheiden 
zwischen einem Kilometer- und 
einem Restwertvertrag. Während bei 
einem Restwertvertrag die Vollamor-
tisation durch die Restwertgarantie 
stets erreicht wird, ist bei einem Kilo-
metervertrag die Vollamortisation 
außer durch eine Rückkaufvereinba-
rung (RKV) mit dem ausliefernden 
Händler nicht gänzlich abgesichert. 
Zwar steht der Leasing-Gesellschaft 
ein Anspruch auf Rückgabe des Fahr-
zeuges in vertragsgemäßem Zustand 

zu und damit der Anspruch auf Aus-
gleich der Minderwerte, Verwertungs-
risiko und -chancen liegen aber bei 
der Leasing-Gesellschaft.1)

Mögliches Ungleichgewicht

Bei einem Nebeneinander der An-
sprüche auf Kilometerausgleich, Er-
stattung der Minderwerte und Lea-
sing-Raten, insbesondere bei einem 
durch den Leasing-Nehmer verschul-
deten Rückgabeverzug, kann unter 
Umständen ein deutliches Ungleichge-
wicht zugunsten der Leasing-Gesell-
schaft auftreten. Die Leasing-Gesell-
schaft erhält durch das Nebeneinander 
der einzelnen Ansprüche möglicher-
weise mehr als sie ursprünglich zur 

 Finanzierung nebst Gewinn einkalku-
liert hat. Umgekehrt kann sich für die 
Leasing-Gesellschaft bei einem Lea-
sing-Vertrag mit Kilometereinstufung 
jedoch ebenfalls eine Finanzierungs-
lücke auftun, wenn sich das Fahrzeug 
bei fehlender Rückkaufvereinbarung 
nicht entsprechend verwerten lässt. 

Das Landgericht (LG) Braun-
schweig und das Oberlandesgericht 
(OLG) Braunschweig haben in selten 
deutlicher Weise das Nebeneinander 
der Ansprüche bestätigt. Demnach 
gibt es für sich genommen keine 
Obergrenze des Anspruchs auf „Voll-
amortisation“. Das OLG stellt klar, 
dass bei selbst verschuldeter verspäte-
ter Rückgabe des Fahrzeuges eine un-
billige Härte für den Leasing-Nehmer 
nicht vorliegt, denn er selbst hat  
durch sein vertragswidriges Verhalten 
„das kalkulierte Gefüge des Leasing-
Gebers aus dem Gleichgewicht ge-
bracht“. 

Ein bestimmter Wert, für den der 
Leasing-Nehmer bei Vertragsende 
einstehen muss, besteht mithin nicht. 
Die Folge: Die Vorschrift des § 506 
Abs. 2, Satz 1, Nr. 1 bis 3 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) ist nicht anwend-
bar. Dies entspricht nach der Geset-
zesbegründung dem Willen des Ge-
setzgebers. Die Vorschrift des § 506 
Abs. 2, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BGB wäre 
somit nicht analog anwendbar. Dann 
aber unterliegt der Leasing-Vertrag 
mit Kilometerabrechnung nicht den 
verbraucherschützenden Vorschriften 
der §§ 491a, 492, 493, 495 BGB. Der 
Kilometervertrag unterläge damit ins-
besondere keinem besonderen Form-
zwang, und ein Widerrufsrecht stünde 
dem Leasing-Nehmer nicht zu.

Fabian Bernhardt, Holger Leenen

Die Autoren beleuchten im Folgenden das Urteil des Land-
gerichts Braunschweig vom 25. April 2014, Az. 6 O 2536/12 
und den entsprechenden Beschluss des Oberlandesgerichts 
Braunschweig vom 21. März 2016, Az. 7 U 31/14, als Be-
rufungsinstanz hinsichtlich der verspäteten Rückgabe des 
 Leasing-Fahrzeugs durch den Leasing-Nehmer.

Prinzip der Vollamortisation bei einem  
Leasing-Vertrag mit Kilometerabrechnung?
Beschluss des OLG Braunschweig vom 21. März 2016 – Az. 7 U 31/14
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Der Bundesgerichtshof (BGH) 
nimmt an, dass Kilometer-Leasing-
Verträge dem Vollamortisations-
prinzip unterliegen, wohl um die ver-
braucherschützenden Vorschriften für 
anwendbar zu erklären. Die Leasing-
Gesellschaft erreiche über eine „Misch-
kalkulation“ die Vollamortisation der 
aufgewendeten Finanzierungskosten.2) 

Die hier zitierten Entscheidungen 
zeigen allerdings, dass die Vollamorti-
sation bei einem Kilometervertrag 
nicht sicher ist. Die berechtigten For-
derungen können die Finanzierungs-
kosten gegebenenfalls deutlich über-
steigen, aber ebenso unterschreiten. Es 
zeigt sich: Der Schwerpunkt des Kilo-
metervertrags liegt in der Gebrauchs-
überlassung, vergleichbar mit der Ver-
mietung einer Sache. Es handelt sich 
anders als bei den in § 506 BGB ge-
nannten „Finanzierungshilfen“ eben 
nicht um die Hilfe zum Eigentums-
erwerb. Wenn aber die Vollamortisa-
tion nicht als Anspruch existiert, dann 

gibt es bei dem Kilometervertrag auch 
kein Prinzip – keine Gesetzmäßigkeit 
– der Voll amortisation. 

Dokumentation von  
Minderwerten

Den Dreh- und Angelpunkt in der 
Endabrechnung von Kilometerver-
trägen bildet demnach die Geltend-
machung der Minderwerte. Hieran 
entscheidet sich, ob die volle Amorti-
sation der Finanzierungskosten durch 
die Leasing-Gesellschaft erreicht wird 
oder nicht. 

Die Beweislast für das Vorliegen 
und die Höhe der Minderwerte bei 
Rückgabe liegt bei der Leasing-Gesell-
schaft. Erhebliche praktische Bedeu-
tung kommt indes der Fertigung eines 
aussagekräftigen, vom Leasing-Neh-
mer gegengezeichneten, Rückgabe-
protokolls zur Dokumentation des 
Fahrzeugzustandes direkt bei Rück-

gabe zu sowie einer zeitnahen Erstel-
lung eines zweckmäßigerweise einzu-
holenden Sachverständigengutachtens 
durch einen unabhängigen Kfz- 
Sachverständigen. Der Gutachter hat 
eine rechnerisch und technisch nach-
vollziehbare Abgrenzung von ge-
brauchs typischen Schäden, die mit 
der Leasing-Rate abgegolten sind,  
und solchen, die erheblich und über-
vertraglich sind, anhand einheitlicher 
Bewertungskriterien vorzunehmen. 
Bei gravierenden technischen Schä-
den sollten Kostenvoranschläge durch 
den Sachverständigen eingeholt wer-
den.

Die gewissenhafte Einhaltung 
 dieser Prämissen ist ein wesentlicher 
 Bestandteil zur Durchsetzung des 
 Anspruches auf Minderwertausgleich 
beim Leasing-Nehmer.  

2) Vgl. BGH, Urteil vom 24. April 2013, Az. VIII 
ZR 336/12, in NJW 2013, 2421.
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